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Vollzugsverordnung  
zum Personalgesetz 
(Änderung vom 4. Juni 2008)

Der Regierungsrat beschliesst1:

I. Die Vollzugsverordnung zum Personalgesetz vom 19. Mai 1999 
wird wie folgt geändert:

Restruk-
turierung,  
Stellenabbau, 
unverschuldete 
Entlassung 

§ 16 a.    1 Für Restrukturierungen und Stellenabbau gemäss § 16 
Abs. 1 lit. b gelten die §§ 16 b–17. 

2 Bei unverschuldeten Entlassungen in Einzelfällen gelten die
§§ 16 b und 16 e–17.

3 Bezieht eine Institution Staatsbeiträge, gelten die Kosten für einen
Sozialplan, der in Übereinstimmung mit den vorliegenden Regelungen 
ergeht, als ordentliche Personalkosten.

b. Vermeiden 
von Entlassun-
gen

§ 16 b.    1 Beschliesst der Kanton eine Restrukturierung oder einen
Stellenabbau, prüft er alle Massnahmen zur Vermeidung von Kündi-
gungen, insbesondere die Vermittlung von Arbeitsstellen, Versetzun-
gen, Pensenreduktionen oder besondere Arbeitszeitmodelle.

2 Angestellte, die von einer Restrukturierung oder einem Stellen-
abbau betroffen sind, haben bei der Neubesetzung anderer staatlicher 
Stellen Vorrang, sofern sie mindestens gleich qualifiziert sind wie 
externe Bewerberinnen oder Bewerber. Die Direktionen und die 
Gerichte informieren über freie Stellen.

c. Information§ 16 c.    1 Beschliesst der Kanton eine Restrukturierung oder einen 
Stellenabbau, informiert er die betroffenen Angestellten frühzeitig 
darüber und über die geplanten Massnahmen zu ihren Gunsten. 

2 Beabsichtigt er Entlassungen, informiert er in der Regel gleich-
zeitig die betroffenen Angestellten und weist sie auf das Beratungs-
angebot nach § 16 e Abs. 1 hin. Machen die Angestellten davon 
Gebrauch, beachtet der Kanton in der Regel eine Frist von neun 
Monaten zwischen der Mitteilung der Entlassung und dem Ende der 
Anstellung, sofern dies die dienstlichen Verhältnisse gestatten.

3 Ist ein Sozialplan erforderlich, informiert er in der Regel gleich-
zeitig die Sozialpartner.

a. Geltungs-
bereich
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d. Sozialplan § 16 d.    1 Führt eine Restrukturierung oder ein Stellenabbau bei 
mindestens fünf Angestellten zur Kündigung oder zu einer Weiter-
beschäftigung unter schlechteren Bedingungen, erarbeitet die Direktion
oder das oberste kantonale Gericht einen Sozialplan. Die Personal-
verbände werden beigezogen. Das Personalamt leistet Unterstützung.

2 Beabsichtigt der Kanton eine Massenentlassung im Sinne von 
Art. 335 d OR4, darf er Kündigungen erst aussprechen, nachdem die 
Sozialpartner Gelegenheit hatten, Vorschläge im Sinne von Art. 335 f 
Abs. 2 OR4 zu unterbreiten. Für die Stellungnahme der Sozialpartner 
gilt in der Regel eine Frist von 20 Tagen.

e. Begleit-
angebote

§ 16 e.    1 Der Kanton stellt ein Beratungsangebot zur Verfügung, 
um Angestellten, die von einer Restrukturierung oder einem Stellen-
abbau betroffen sind, baldmöglichst eine neue Stelle zu vermitteln.

2 Für weitergehende Unterstützungsmassnahmen wie Aus- oder 
Weiterbildungen, Hilfeleistungen für fremdsprachige Angestellte oder 
psychologische Beratungen kann der Kanton Beiträge bis zu höchstens 
vier Monatslöhnen leisten.

3 Soweit die Kosten für Massnahmen nach Abs. 2 über Fr. 5000 
liegen, werden sie zur Hälfte von der Abfindung abgezogen. In Härte-
fällen kann von dieser Regelung abgewichen werden.

f. Härtefälle § 16 f.    Geraten Mitarbeitende durch eine Entlassung in eine 
Notlage, die durch die Leistungen gemäss den übrigen Bestimmungen 
dieser Verordnung nicht genügend aufgefangen wird, kann die Direk-
tion im Einvernehmen mit dem Personalamt besondere Regelungen 
treffen.

g. Höhe der 
Abfindung

§ 16 g.    1 Die Abfindung nach § 26 des Personalgesetzes2 und § 7 
der Personalverordnung3 wird in Monatslöhnen berechnet. Als Monats-
lohn gilt ein Zwölftel des zuletzt bezahlten Jahres-Bruttolohnes zuzüg-
lich ständiger Zulagen mit Lohncharakter.

2 Die Abfindung wird innerhalb des folgenden Rahmens anhand 
der persönlichen Verhältnisse festgesetzt:

Dienstalter: 5–8 9–13 14–18 19–23 24–28 ab 29
Alter: 

35–39 1–4 2–5 2–6
40–44 4–8 5–8 5–9 5–9 6–10
45–49 5–8 5–9 6–10 6–11 7–11
50–59 6–10 7–11 8–12 8–13 9–14   9–15
ab 60 7–11 8–12 8–13 9–13 10–14 10–15
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3 Berücksichtigt werden im Rahmen der persönlichen Verhältnisse 
insbesondere Unterstützungspflichten der Angestellten, ihre Arbeits-
marktchancen, ihre finanziellen Verhältnisse und die Umstände des 
Stellenverlusts.

Marginalie zu § 17:
h. Verfahren; Kürzung 

II. Diese Änderung tritt am 1. Juli 2008 in Kraft.

Im Namen des Regierungsrates
Der Präsident: Der Staatsschreiber: 
Notter Husi

1 Begründung siehe ABl 2008, 905.
2 LS 177.10.
3 LS 177.11.
4 SR 220.
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